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Pressemitteilung 126/2023 

 

VHS-Computerkurs „Apple für Einsteiger – Mit iMac und MacBook“ 

 

An den zwei Samstagen, 25. März und 1. April, jeweils von 10.00 bis 15.00 Uhr bietet die VHS 

einen neuen Computerkurs an: „Apple für Einsteiger – Mit iMac und MacBook“ zeigt die 

wesentlichen Funktionen des iMacs oder MacBooks. Es geht um die Benutzeroberfläche, 

Arbeitsumgebung und die Datenverwaltung. Die vorinstallierten Programme wie iTunes, Mail, 

Photo oder Safari werden vorgestellt. Weitere Themen des Kurses werden mit den 

Teilnehmenden abgesprochen; zum Beispiel Nutzung und Archivierung von Dokumenten, 

Bildern, Musikdateien und Videos sowie Kontakte oder der Kalender.  

 

Dieser Einsteigerkurs findet statt im EDV-Raum der VHS im City-Center mitten in der Castroper 

Altstadt, Im Ort 2. Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Allerdings muss ein eigenes MacBook 

bzw. ein iMac mitgebracht werden. Die Kursgebühr beträgt 40 EUR. Anmeldungen nimmt die VHS 

bis 20. März unter vhs@castrop-rauxel.de oder 02305 / 54884-10 entgegen. 
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Terminwiederholung; PM 85/2023 

 

Osterfeuer bequem online anmelden 

 

Gemeinden, Vereine und andere Gruppen, die ein Osterfeuer planen, können den Antrag dafür 

in diesem Jahr erstmalig online über das Serviceportal der Stadt Castrop-Rauxel stellen. Der Link 

lautet https://serviceportal.castrop-rauxel.de. 

 

Bis Mittwoch, 22. März, müssen entsprechende Anträge beim Bereich Ordnung der 

Stadtverwaltung im Rathaus gestellt werden. Abgebrannt werden dürfen Osterfeuer zwischen 

Gründonnerstag und Ostermontag, also vom 6. bis 10. April, und nur mit Genehmigung. 

Osterfeuer dienen ausschließlich der traditionellen Brauchtumspflege und nicht etwa der 

Abfallbeseitigung. 

 

Im Antrag müssen Ort, Zeitpunkt, Lageplan, Einverständniserklärung des Flächeneigentümers, 

Art und Menge des Brennmaterials sowie Handynummern der Verantwortlichen angegeben 

werden. 

 

Weitere Informationen gibt das Ordnungsamt unter der Rufnummer 02305 / 106-2343 sowie per 

E-Mail an ordnungswesen@castrop-rauxel.de. 

 

Das lokale Serviceportal Castrop-Rauxel stellt gebündelt sämtliche Verwaltungsleistungen zur 

Verfügung, über die Informationen online vorhanden sind oder die bereits online beantragt 

werden können. Über das städtische Serviceportal erreichen Bürgerinnen und Bürger also auch 

sämtliche weitere Portale, auf denen Verwaltungsleistungen anderer Behörden angeboten 

werden, sodass das Serviceportal Castrop-Rauxel den zentralen Einstieg zu sämtlichen Online-

Diensten für Bürgerinnen und Bürger aus Castrop-Rauxel darstellt. 

 


